
Erklärung 
über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht 

sowie datenschutzrechtliche Einwilligung

Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift

gesetzlich vertreten durch (Eltern minderjähriger Kinder, Vormund, Betreuer)
Name, Vorname, Anschrift

Ich habe folgende Leistung beantragt bzw. ich erhalte folgende Leistung:

Art der Leistung

Bezeichnung der Behörde, Anschrift, Aktenzeichen
Stadt Geseke, Abteilung Soziale Sicherung, Am Teich 13, 59590 Geseke, Az. 

und zwar ab  

Zur Klärung der Leistungsvoraussetzung ist folgende ärztliche Auskunft erforderlich:
(Formulierung konkreter Fragen) 

Zur  Feststellung  der  Leistungsvoraussetzungen  bin  ich  verpflichtet,  alle  Tatsachen  anzugeben,  die  für  die
Leistung  erheblich  sind.   Auf  Verlangen  des  zuständigen  Leistungsträgers  habe  ich  der  Erteilung  der
erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen (§ 60 des Sozialgesetzbuches – Erstes Buch – SGB I), wenn
ich nicht selber die gewünschten Auskünfte erteile und/oder Unterlagen vorlege. Die Leistung, die ich beantragt
habe oder erhalte, kann ganz oder teilweise versagt werden, wenn ich den Mitwirkungspflichten nicht nachkomme
(§ 66 Abs. 1 SGB I).

Zur Erfüllung dieser Mitwirkungspflichten entbinde ich hiermit die behandelnden Ärzte

Namen und Anschriften der Ärzte

von  der  ärztlichen  Schweigepflicht  (§  203  Strafgesetzbuch  –  StGB).  Diese  Erklärung  gilt  nur  für  die  oben
genannten  Fragen.  Hierzu  können  alle  Informationen  gehören,  die  für  die  Feststellung  der
Leistungsvoraussetzungen erforderlich sind (z.B. Angaben zu Art,  Dauer, Umfang, Folgen der Erkrankungen /
Behinderungen, notwendigen Maßnahmen). 

Wenn erforderlich, bin ich mit der Weiterleitung der Daten durch die oben genannte Behörde an das zuständige
Gesundheitsamt zur Stellungnahme oder Begutachtung einverstanden.

Die auf der Rückseite abgedruckten datenschutzrechtlichen Bestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich willige ein, dass die erhobenen Daten der Stadt Geseke übermittelt werden können. 

Geseke, _____________________________       ______________________________________
                                   (Datum) (Unterschrift der erklärenden Person)
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Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – (SGB X) 
in der Fassung vom 25.05.2018

Erhebung von Sozialdaten
§ 67a

(1) Die Erhebung von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für die Erhebung der
besonderen Kategorien personenbezogener  Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. § 22
Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(2) Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden 
1.   bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Absatz 2 genannten Stellen, wenn

a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind,
b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt
werden,

2.   bei anderen Personen oder Stellen, wenn
a)  eine  Rechtsvorschrift  die  Erhebung  bei  ihnen  zulässt  oder  die  Übermittlung  an  die  erhebende  Stelle  ausdrücklich
vorschreibt oder 
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich 

 machen oder 
     bb) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt werden.

Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung von Sozialdaten
§ 67b

(1) Die Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung von Sozialdaten
durch die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, soweit die nachfolgenden Vorschriften oder eine andere
Rechtsvorschrift  in  diesem  Gesetzbuch  es  erlauben  oder  anordnen.  Dies  gilt  auch  für  die  besonderen  Kategorien
personenbezogener  Daten  im  Sinne  des  Artikels  9  Absatz  1  der  Verordnung  (EU)  2016/679.  Die  Übermittlung  von
biometrischen, genetischen oder Gesundheitsdaten ist abweichend von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b, d bis j der Verordnung
(EU) 2016/679 nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen
Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(2)  Zum Nachweis  im  Sinne des  Artikels  7  Absatz  1  der  Verordnung (EU)  2016/679,  dass  die  betroffene  Person in  die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat, soll die Einwilligung schriftlich oder elektronisch erfolgen. Wird
die Einwilligung der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, auf die Folgen der
Verweigerung der Einwilligung sowie auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU)
2016/679 hinzuweisen.

(3) Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken kann für ein bestimmtes Vorhaben
oder für bestimmte Bereiche der wissenschaftlichen Forschung erteilt werden.

Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten
§ 76

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt oder einer Ärztin
oder einer anderen in § 203 Absatz 1 und 4 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur
unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbefugt wäre.

(2) Absatz 1 gilt nicht
1. im Rahmen des § 69 Absatz 1 Nummer 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung wegen der
Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass
die  betroffene  Person  der  Übermittlung  widerspricht;  die  betroffene  Person  ist  von  dem  Verantwortlichen  zu  Beginn  des
Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich oder elektronisch auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen,
2. im Rahmen des § 69 Absatz 4 und 5 und des § 71 Absatz 1 Satz 3,
3. im Rahmen des § 94 Absatz 2 Satz 2 des Elften Buches.

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Absatz 5 in Verbindung mit § 275 Absatz 1 bis 3 des Fünften
Buches.

Hinweise der Stadt Geseke:

Weitere Auszüge aus dem SGB X oder auch den vollständigen Gesetzestext stellen wir 
Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung. Wenn Sie das wünschen oder noch Fragen haben
im Zusammenhang mit der Schweigepflichtentbindung bzw. zum Schutz Ihrer Daten, dann 
sprechen Sie uns bitte darauf an.

Ihre Stadt Geseke – Abt. Soziale Sicherung


	Erklärung

	Name: 
	Name Vertreter: 
	Aktenzeichen: 
	Tagesdatum: 
	Beginndatum: 
	Leistung: []
	Sachverhalt: 
	#C3#84rzte: 
	Sachverhalt2: 
	Sachverhalt3: 


